
1 Grundlagen psychosozialer Beratung

T Was Sie in diesem Kapitel lernen können

Psychosoziale Beratung hat ihr Profil historisch entwickelt. Ein historischer
Rückblick in die Geschichte der Beratung ermöglicht es, die eigene Bera-
tungstätigkeit im Kontext der aktuellen sozialpolitischen Bedingungen besser
zu verstehen. Psychosoziale Beratung hat zwar einen stärkeren Bezug zum All-
tag und zum sozialen Netzwerk der Klientel, als es bei der Psychotherapie der
Fall ist, jedoch weisen beide Tätigkeitsfelder erhebliche Überschneidungen
auf. Deshalb kann die Praxis der psychosozialen Beratung von den schulen-
spezifischen Konzepten der Psychotherapie profitieren. Allerdings erfordern
die vielfältigen Problemlagen der Klientinnen und Klienten die Überwindung
einer einseitig ausgerichteten Orientierung an einer spezifischen Beratungs-
schule mit dem Ziel der Hinwendung zu einer integrativen Beratungs-
konzeption. Damit wird der Blick für die Faktoren geöffnet, die in der Bera-
tung effektiv wirken. Dieses Kapitel beschäftigt sich

• mit der historischen Entwicklung der Beratung, um die eigene Beratungstä-
tigkeit kritisch im Wandel der sozialpolitischen Bedingungen reflektieren
zu können. Die historische Betrachtung der Beratung trägt dazu bei, die ei-
gene Beratungstätigkeit im historischen Wandel zu verstehen;

• mit den grundlegenden Begriffen im Kontext der Beratung, insbesondere
mit der Unterscheidung zwischen Beratung und Psychotherapie. Psychoso-
ziale Beratung hat einen ausgeprägten Bezug zum sozialen Netzwerk der
Klientel und versteht sich als Hilfe zur Bewältigung des Alltags. Dafür sind
eine handlungsfeldspezifische Wissensbasis und feldübergreifende kommu-
nikative Basiskompetenzen notwendig, die je nach den Erfordernissen des
Beratungsfeldes klientenzentriert in eine Balance zu bringen sind;

• mit den schulenspezifischen Konzepten der Psychotherapie, von denen psy-
chosoziale Beratung in der Praxis stark profitieren kann. Dabei haben sich
insbesondere Konzepte aus der gesprächspsychotherapeutischen, der kogni-
tiv-verhaltenstherapeutischen, der psychodynamischen und der systemi-
schen Beratung bewährt. Wegen der häufig multidimensionalen Problem-
lage der Klientel psychosozialer Beratung reichen einseitig ausgerichtete
schulenspezifische Ansätze allerdings nicht aus, sondern erfordern eine In-
tegration unterschiedlicher Methoden und Techniken aus verschiedenen
›Beratungsschulen‹;
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• mit den generellen Wirkfaktoren der Beratung, die hauptsächlich in der
schulenübergreifenden Forschung zur Psychotherapie gewonnen wurden:
professionelle Arbeitsbeziehung, gründliche Analyse zur Klärung der Pro-
bleme, Erarbeitung von Beratungszielen, Motivation des Klienten/der
Klientin, Problemaktualisierung, Ressourcenaktivierung, Hilfe zur Pro-
blemlösung, Evaluation mit kritischer Reflexion der Ergebnisse.

1.1 Die Geschichte der Beratung

Anne de la Motte

1.1.1 Warum es Sinn machen kann, sich mit der
Vergangenheit zu beschäftigen

Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit psychosozialer Beratung und be-
schreibt diese aus heutiger Perspektive mit ihren aktuellen Möglichkeiten und
Herausforderungen. Dabei fällt auf, dass es eine unüberschaubare Anzahl wis-
senschaftlicher Ansätze und Beratungspraxen gibt. Die folglich entstandene Di-
versität und Flexibilität in der Ausgestaltung der Beratung ist allseits bekannt
und wird an verschiedener Stelle artikuliert (u. a. von Engel 2003; Engel, Nest-
mann & Sickendiek 2007; McLeod 2004; Nestmann 2007; Nestmann, Si-
ckendiek & Engel 2007; Sickendiek, Engel & Nestmann 2008; Schrödter 2013).
Dank ihrer Vielseitigkeit kann Beratung relativ unkompliziert den jeweiligen
Bedürfnissen angepasst werden, ist jedoch für Ratsuchende oder noch unerfah-
rene Theoretiker/Theoretikerinnen schwer durchschaubar. Daher erscheint es
sinnvoll, sich mit der Gründung der ersten Beratungseinrichtungen und mit ih-
rer weiteren Entwicklung bis hin zur heutigen Vielfalt zu beschäftigen. Erst
hierdurch können historisch gewachsene Überzeugungen und Handlungsweisen
für die gegenwärtige Beratungsarbeit und mögliche Zukunftsperspektiven nach-
vollzogen werden. Dabei lässt sich erahnen, dass auch die Wurzeln der Bera-
tungsansätze und -institutionen vielfältig sind und unterschiedlich tief reichen.
Diese Wurzeln lassen sich hier jedoch nicht in aller Vollständigkeit darstellen.
Stattdessen soll im Folgenden anhand einzelner, beispielhaft gewählter Bera-
tungsinstitutionen und eigenständiger Beratungsfelder ein kurzer Überblick
über die allgemeine Entwicklung der Beratungslandschaft in der Bundesrepu-
blik Deutschland vermittelt werden. Zur Begrenzung des Umfangs der Darstel-
lung werden die Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik so-
wie die internationale Geschichte der Beratung nicht behandelt. Beispielhaft für
die internationale Entwicklung von Beratung sei auf die Entwicklung und das
heutige Beratungsverständnis in den Vereinigten Staaten von Amerika und
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Großbritannien verwiesen, u. a. nachzuvollziehen bei McLeod (2004) oder Nest-
mann (1997).

Professionelle Beratung lässt sich unterschiedlich einordnen, als Querschnitts-
aufgabe verschiedener Berufsgruppen, als Arbeitsgebiet eines eigenen Berufsstan-
des, als vollständige oder partielle Aufgabe einer Einrichtung oder als Synonym
für ein spezifisches Beratungsgespräch (Großmaß 2000; Thiersch 2007; Si-
ckendiek, Engel & Nestmann 2008). Des Weiteren lässt sich Beratung innerhalb
des sozialen Sektors als sozial, pädagogisch, psychologisch oder psychosozial
kategorisieren (Sickendiek, Engel & Nestmann 2008). Die Einordnung hängt
zum einen davon ab, zu welchem Zeitpunkt eine Beratungsstelle und ihre umge-
setzte Beratungsarbeit betrachtet werden, beispielsweise in den 1920er Jahren
oder den 1970er Jahren. Zum anderen liegt die Einordnung jedoch auch im
Auge des/der Betrachters/Betrachterin und dessen/deren Kriterien. Dies soll bei-
spielhaft an der Institution der Erziehungsberatungsstelle veranschaulicht wer-
den. Nach Gröning (2009, 2010) handelt es sich um pädagogische Beratung, da
junge Menschen im Fokus stehen. Schröder wiederum bezeichnet Erziehungsbe-
ratung als eines von mehreren »›klassischen‹ psychologischen Beratungsfeldern«
(Schröder 2007, 50), da sie hauptsächlich von Psychologen umgesetzt wird. Und
nach Großmaß (2000) ist Erziehungsberatung mit der Übernahme psychologi-
scher Konzepte seit den 1970er Jahren psychosozial aufgestellt. Aus heutiger Per-
spektive sind alle in diesem Kapitel vorgestellten Institutionen – zumindest in
Teilbereichen – als psychosozial einzuordnen.

1.1.2 1900er Jahre bis Ende der Weimarer Republik

Rückblickend lassen sich zwei »Gründungsphase(n)« (Großmaß 1997, 121;
Großmaß 2000, 66; Nestmann, Engel & Sickendiek 2013, 1325) in der Entwick-
lung zur aktuellen Beratungslandschaft ausmachen. Die erste liegt zu Beginn
des 20. Jahrhunderts, mit Höhepunkt in den 1920er Jahren. Nach Großmaß hat
das Individuum erstmalig gewisse Spielräume in seiner Lebensführung, inner-
halb derer es Gestaltungsfreiheit besitzt und abwägen muss, was es tut. Bisher
als fest vorausgesetzte Standards der Gesellschaft werden in Frage gestellt. Eine
Orientierungshilfe bietet Beratung, unterstützt durch »die Entfaltung der Wis-
senschaften wie Psychologie, Erziehungswissenschaften und Soziologie« (Si-
ckendiek, Engel & Nestmann 2008, 25; Großmaß 2000). Beratung wird vorran-
gig als Aufklärung verstanden (Großmaß 2007). Dabei wird sie zunächst nicht
von staatlicher Seite angeboten, sondern durch engagierte Bürger und deren In-
teressenverbände sowie Berufsstände und Einzelpersönlichkeiten. »Psychosoziale
Beratung verdankt sich in ihrem Beginn den Selbsthilfepotentialen engagierter
politischer Gruppierungen, die auf diese Weise – obwohl nicht über Regelungs-
macht verfügend – ihren Einfluss auf die Konfliktlösungsrichtung geltend ma-
chen« (Großmaß 1997, 123). Zu den wichtigsten und heute noch vorhandenen
Beratungseinrichtungen gehören u. a. die Berufsberatung, die Sexual- und
Eheberatung sowie die Erziehungsberatung. Auf sie soll im Folgenden näher
eingegangen werden.

1.1 Die Geschichte der Beratung

15



Berufsberatung wird als eigener Begriff erstmals 1898 vom »Bund deutscher
Frauenvereine« geprägt (Gröning 2009; Gröning 2010; Krämer 2001). Es ist die
Zeit der »Umstrukturierung des Arbeits (sic!) und Berufsmarktes« (Großmaß
1997, 119; Großmaß 2000, 63). Frauen haben einen erhöhten Beratungsbedarf.
Sie erringen das Recht, arbeiten zu gehen und dabei Berufsausbildung und -tätig-
keit selbst zu bestimmen (Gröning 2009; Krämer 2001; Haas 2002). 1902 wird
die erste »Auskunftstelle für Frauenberufe« unter Leitung von Rathenau durch
den »Bund deutscher Frauenvereine« gegründet. Weitere Einrichtungen folgen
(Gröning 2009; Krämer 2001; Haas 2002). Rathenau entwickelt auf eigenen statis-
tischen Erhebungen beruhend einen Katalog zu verschiedenen Ausbildungen
und Berufen (Gröning 2010). Die Idee der Berufsberatung wird anschließend
von vielen anderen übernommen, u. a. von Gewerkschaften. In den 1920er Jah-
ren bilden sich vier Kernaufgaben der Berufsberatung heraus, »(…) die Berufsauf-
klärung, die individuelle Einzelberatung, die Vermittlung in berufliche Ausbil-
dungsstellen und die Förderung der beruflichen Ausbildung« (Schröder2007,
51). Auch öffentliche Berufsämter entstehen und führen »Berufseignungsprüfun-
gen« (Krämer 2001, 1098) durch. Diese Prüfungen basieren auf pädagogischer
und psychologischer Grundlagenforschung, dienen zur Umsetzung des »trait-
and-factor-Modells«, nachdem die Anforderungen einer Arbeitsstelle und die per-
sönlichen Eigenschaften eines Arbeitsuchenden zusammenpassen müssen (Thiel
2007). Mit dem 1922 in Kraft tretenden Arbeitsnachweisgesetz werden Berufsbe-
ratung und Lehrstellenvermittlung in die Aufgaben von Arbeitsnachweisämtern,
den Vorläufern der Arbeitsämter, integriert. Die Arbeitsnachweise haben ver-
schiedene Träger, vorrangig Innungen, Gewerkschaften, Kommunen und Wohl-
fahrtsverbände (vgl. Krämer 2001). Im Jahr 1927 tritt das Gesetz über Arbeitsver-
mittlung und Arbeitslosenversicherung in Kraft. Damit wird eine Reichsanstalt
für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung geschaffen (ebd.). Neben
der Reichsanstalt dürfen nur noch nicht kommerzielle Einrichtungen Berufsbera-
tung anbieten. Diese Monopolisierung wird zum Schutz der Arbeitssuchenden
umgesetzt, die vor der Ausbeutung durch kommerzielle Arbeitsvermittler ge-
schützt werden sollen (Haas 2002). Die Reichsanstalt richtet ihre Beratung an
junge Menschen auf der Suche nach dem ersten Beruf (ebd.). Neben der Infor-
mationsvermittlung bestimmen zunehmend Eignungstestungen, sowohl körper-
liche als auch psychische, die Berufsberatung.

Die Sexualberatung kommt erstmals in einer Zeit großer Armut in der Bevöl-
kerung auf. Die Zunahme von Geschlechtskrankheiten, nicht sterilen und damit
tödlichen Schwangerschaftsabbrüchen sowie der Rückgang von Geburten spielen
eine wichtige Rolle. Frauen haben nach dem Ersten Weltkrieg eine neue Stel-
lung (Großmaß 1997; Gröning 2009). »Die Frauenbewegung und Teile der So-
zialdemokratie kritisieren (…) die staatliche Bevölkerungspolitik (…) und grün-
den Sexualberatungsstellen (…)« (Abel 1998, 23). Die erste Beratungsstelle des
»Bundes für Mutterschutz und Sexualreform« wird 1924 gegründet. Hier werden
sowohl Männer als auch Frauen von einer Ärztin und einer Sozialarbeiterin so-
wie weiteren ehrenamtlichen Helfern beraten (Gröning 2010). Zu dieser Zeit
kommt es zu einer ganzen Gründungswelle, sodass bis 1932 mehr als 400 Bera-
tungsstellen entstehen, mit ca. einem Drittel öffentlicher und zwei Dritteln priva-
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ter Trägerschaft. Private Träger sind insbesondere Frauenverbände, Arbeiterorga-
nisatoren oder Sexualreformer/Sexualreformerinnen (vgl. Großmaß 1997; Groß-
maß 2000). Auch bei der Sexualberatung geht es vorrangig um Information, aber
ebenso um Vermittlung praktischer Hilfe. Ein wichtiges Thema ist ungewollte
Schwangerschaft. »Nur bei gesundheitlichen Indikationen erhielten die ratsu-
chenden Frauen eine Überweisung in die Klinik zum Schwangerschaftsabbruch.
Bei sozialen Notlagen wurde über das Abtreibungsverbot und die Risiken einer
illegalen Abtreibung (…) aufgeklärt« (Gröning 2010, 26f.). Weitere Themen der
Beratung sind u. a. medizinische und Sexualaufklärung, Schwangerschaftsverhü-
tung, das eigene Geschlecht, aber auch ein unerfüllter Kinderwunsch (Gröning
2009, Gröning 2010, Großmaß 1997, Großmaß 2000). Parallel zu Sexualbera-
tungsstellen entstehen Eheberatungsstellen. Die erste wird 1911 gegründet (Struck
2007) und schon bald werden immer mehr solcher Beratungsstellen eröffnet. Sie
sind den Gesundheitsämtern angegliedert, hier beraten Ärzte zur Erbgesundheit.
Nach Überprüfung der familiären Herkunft und einer medizinischen Untersu-
chung wird die Ehefähigkeit bestimmt. »Im Mittelpunkt dieser Beratung stand
die Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses« (Gröning 2009, 111; Gröning
2010, 90).

Anders als Sexual- und Berufsberatung hat Erziehungsberatung gleich mehrere
Wurzeln, die »(…) als Vorläufer der heutigen Erziehungsberatung gelten kön-
nen« (Kühnl 2000, 3). 1903 gründet der Kriminalpsychiater Chimbal eine heil-
pädagogische Beratungsstelle und der Psychiater Fürstenheim 1906 die »Medico-
pädagogische Poliklinik für Kinderforschung, Erziehungsberatung und ärztlich
erzieherische Behandlung«. Es ist auch Fürstenheim, der 1916 eine »Jugendsich-
tungsstelle« eröffnet. Während die ersten beiden Beratungsstellen »(…) an der
Besserung delinquenter Jugendlicher orientiert« (Abel 1998, 23) sind, ist die
drittgenannte Beratungseinrichtung »(…) eine pädagogisch-diagnostische Bera-
tungs- und Auskunftsstelle im Dienste der Schullaufbahn-, Erziehung- (sic!), Be-
rufs- und Unterbringungsberatung. Gleichzeitig sollte die ›fragliche Veranlagung‹
geklärt werden« (Geib et al. 1994, 275). Die Inhalte dieser und weiterer »Vorläu-
fer« sind vielfältig und werden an verschiedener Stelle überblicksartig zusam-
mengestellt (vgl. u. a. Abel 1998, Specht 2000, Borg-Laufs 2007; Geib et al. 1994).
Abel fasst sie in vier Entwicklungslinien zusammen, »(…) 1. die psychoanalyti-
schen Wurzeln; 2. der psychiatrisch, kriminologische Zugang; 3. sozialpädagogi-
sche, fürsorgerische Reformansätze; 4. heilpädagogische Herangehensweisen«
(Abel 1998, 25). In den 1920er Jahren werden auch in Österreich Beratungsein-
richtungen eröffnet, alle unter der Bezeichnung »Erziehungsberatungsstelle«.
»Seitdem hat sich der Terminus Erziehungsberatung durchgesetzt (…)« (Menne
2005, 1, Hervorhebung im Original). Diese wird zunächst nur durch freie Träger
angeboten. Erst mit dem Reichsgesetz für Jugendwohlfahrt 1922 wird in
Deutschland auch eine öffentliche Trägerschaft möglich (Abel 1998; § 4 RJWG).
Die Angebote öffentlicher und freier Träger unterschieden sich. »Öffentliche,
also staatlich geförderte und eingerichtete EB-stellen übernehmen vor allem kon-
trollierende und selegierende Funktionen in der Jugend- und Sozialpolitik des
Staates« (Abel 1998, 27). Kinder und Jugendliche werden medizinisch, psychia-
trisch und psychologisch umfangreich diagnostisch untersucht und nach Klärung

1.1 Die Geschichte der Beratung

17



der Problemursache an weitere Institutionen vermittelt (vgl. Geib et al. 1994).
Beratung als solche findet nicht statt. Anders arbeiten freie Beratungsstellen.
»Träger sind Einzelpersönlichkeiten und medizinische bzw. psychologische For-
schungs- und Fürsorgeeinrichtungen. Hierher gehören vor allem die individual-
psychologischen und psychoanalytischen Beratungsstellen« (Geib et al. 1994,
277). Je nach spezifischem Träger werden über Diagnostik hinaus u. a. Therapie,
pädagogische Angebote sowie »›öffentliche Erziehungsberatung‹ vor Publikum«
(Abel 1998, 24) zur Schulung anderer Fachkräfte angeboten. Beratung wird als
Informationsleistung eingesetzt, als »Aufklärung und Belehrung« (ebd.).

1.1.3 Nationalsozialismus bis Ende des Zweiten Weltkriegs

Mit Aufkommen des Nationalsozialismus kommt es zu einer »Gleichschaltung«
und »Machtkonzentration« (beide Müller 2003, 266) zu Gunsten der Nationalso-
zialisten, die alle Bereiche umfasst (Abel 1998). Als einzige Partei ist die Natio-
nalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei erlaubt. Die allein verbleibende Ge-
werkschaft ist die Deutsche Arbeitsfront. Jugendverbände gehen in der
Hitlerjugend auf (Müller 2003). »Die Umgestaltung der Wohlfahrtspflege im Sin-
ne der NS-Ideologen erfolgte insbesondere durch die Gründung einer ›freien na-
tionalsozialistischen Volkswohlfahrtsorganisation‹, abgekürzt: NSV« (Geib et al.
1994, 277ff.). Nicht mehr das Individuum mit eigenem Handlungsspielraum
steht im Fokus, sondern das »Wohl der Gemeinschaft« (Abel 1998, 30), die Nütz-
lichkeit und der Wert fürs Ganze sowie die Erziehung in »›nationalsozialisti-
schem Geist‹« (Müller 2003, 269; Geib et al. 1994; Gröning 2010). Dies hat starke
Auswirkungen auf die Beratungslandschaft, deren Inhalte und Ziele nun eben-
falls vorgegeben werden. Seit den 1930er Jahren arbeiten vermehrt Psychologen
in Beratungseinrichtungen. Mit ihnen werden sowohl »der Bereich der psychologi-
schen Messung und Diagnostik« als auch »psychotherapeutische (…) Verfahren« (beide
Schröder 2007, 50, Hervorhebungen im Original) ausgeweitet. Beides wird ge-
nutzt, um »institutionelle (…) Hilfestellungen zu flankieren und die (…) Bera-
tungsangebote theoretisch und methodisch zu fundieren« (a. a.O.). Die erste
Gründungsphase und Institutionalisierung der Beratungseinrichtungen wird
durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen (Großmaß 2007). Auch »die Tatsa-
che, dass führende Theoretiker/innen (…) ins Exil gehen mussten, verhinderte
(…) eine wissenschaftlich fundierte Weiterentwicklung der Beratung bis in die
Nachkriegszeit hinein« (Sickendiek, Engel & Nestmann 2008, 25).

Berufsberatung wandelt sich. Mit dem Gesetz über Arbeitsvermittlung,
Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung ist ihr Verlauf ab 1935 nicht mehr
ergebnisoffen. Vielmehr kommt es zu einer Lenkung durch die Reichsanstalt. In
Abhängigkeit von zentral festgelegtem wirtschaftlichem und kriegsbedingtem Be-
darf werden Arbeitsplätze zwangsweise zugeteilt (vgl. Krämer 2010; Gröning
2009; Gröning 2010). Nach einer 1938 erlassenen Anordnung müssen »(…) sämt-
liche Schulabgänger bei den zuständigen Arbeitsämtern gemeldet und Einstel-
lungen von Lehrlingen, Praktikanten oder Volontären von diesen genehmigt
werden« (Krämer 2001, 1101; Gröning 2010). Ab 1939 muss auch Kündigungen
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von Arbeitsämtern zugestimmt werden (Krämer 2010). Um für offene Stellen
den passenden Arbeitnehmer zu finden, wird Berufsberatung noch mehr als zu-
vor von Eignungsdiagnostik, sogenannter »Psychotechnik«, bestimmt (Gröning
2009). Psychotechnik ist ein Vorläufer oder auch ein veralteter Begriff für
Arbeitspsychologie (vgl. Gröning 2010). »Die Berufsberatung erlebt so den Kon-
flikt zwischen Beratung und Berufslenkung wie auch den Konflikt zwischen per-
sonenzentrierter Beratung und funktionaler Diagnose, ein geradezu klassischer
Konflikt im Arbeitsfeld Beratung« (Gröning 2010, 18). Während des Nationalso-
zialismus geht dieser Konflikt zugunsten von Diagnostik und daraus folgender
Lenkung zu einem bestimmten Arbeitsfeld aus. Beratung im Sinne einer Unter-
stützung zur eigenen Entscheidungsfindung gibt es nicht mehr.

Geburtenkontrolle widerspricht den nationalsozialistischen Zielen. Auch da-
her werden Sexualberatungsstellen und -institute ab 1933 verboten (Großmaß
2000; Gröning 2010). »Die deutsche Sexualreformbewegung wird zerschlagen«
(Gröning 2010, 88). Eheberatungsstellen bestehen unter neuer Zielsetzung von
Erb- und Rassenpflege weiter (vgl. Gröning 2009, Großmaß 2000). Das Zeugnis
zur Ehefähigkeit wird zur Pflicht vor einer Hochzeit (vgl. Gröning 2009). Bei
nachgewiesener Erbgesundheit können die Überprüften mit Privilegien rechnen.
Umgekehrt können Kranke und Personen, die in ihren Anlagen vom Nationalso-
zialismus abgewertet werden, sanktioniert werden (ebd.). Im Fokus steht das
»Volksganze (…)« (a. a. O., 112). In diesem Kontext wird alles bekämpft, was
dem nationalsozialistischen Gedankengut entgegensteht, wie u. a. Homosexuali-
tät und Abtreibung. Durch eine zentrale »Erbgesundheitsdatei« (a. a.O., 111, zi-
tiert nach Czarnowski 1991) kommt es zu einer totalen Überwachung. Ehebera-
tungsstellen fungieren mit dem Auftrag »zur eugenischen Zwangsberatung«
(Struck 2007, 1018).

Auch Erziehungsberatung wird zentralisiert. »Die Jugendämter beschränken
die EB-Arbeit weitestgehend auf die Diagnostik. Die freien Träger vertreten zum
Teil noch therapeutische Ansätze. Die ›neuen‹ Aufgaben der Erziehungsberatung
übernimmt die NSV (…)« (Abel 1998, 33). Ihr werden die meisten freien Träger
zwangsweise angeschlossen. Alternativ bleibt die Schließung der Einrichtungen
(Abel 1998). Erziehungsberatung bekommt »rassische und eugenische Selektions-
aufgaben« (Sickendiek, Engel & Nestmann 2008, 25). Ein »umfangreiches Hilfs-
und Kontrollsystem« (Geib et al. 1994, 278) entsteht, das hierarchisch auf drei
Ebenen strukturiert ist. Während auf unterer und mittlerer Ebene Mitarbeiter
der NSV als Einzelhelfer handeln, wird Erziehungsberatung als Institution allein
auf Gau-Ebene umgesetzt (vgl. Geib et al. 1994; Abel 1998). Kinder und Jugend-
liche werden nach nationalsozialistischen Werten in Kategorien unterteilt (Grö-
ning 2009). Nach den Vorstellungen des Dritten Reichs werden »erbgesunde«
(Abel 1998, 33) als »wertvoll« (Gröning 2010, 65) eingestufte junge Menschen
unterstützt und gefördert. Die anderen jedoch werden »›ausgeschieden‹ und
nach Sterilisation der ›Bewahrung‹ übergeben (Bewahrung in kirchlichen Anstal-
ten, Arbeitshäusern, später auch in Jugendschutzlagern)« (Geib et al. 1994, 279).
Diese Kategorisierung wird von Psychologen vorgenommen, welche die Leitung
der Beratungsstellen auf Gau-Ebene übernehmen. »Der psychologische Berufs-
stand gewinnt erst im Nationalsozialismus und konkret mit dem Aufbau der
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NSV an Bedeutung« (Abel 1998, 35). Im Nationalsozialismus hat daher auch die
Arbeit in Erziehungsberatungsstellen nicht viel mit Beratung zu tun.

1.1.4 Nachkriegszeit bis Ende 1980er Jahre

Nach dem Zweiten Weltkrieg wird in Deutschland das Gesundheits- und Sozial-
system der Vorkriegszeit wiederaufgebaut, zunächst als »ein eher autoritäres
Fürsorgesystem, in dem Beratung als normierende Lenkung verstanden wurde«
(Großmaß 2007, 91), mit »konservativ-stabilisierende(n) Funktionen« (Großmaß
2000, 65). Dies ändert sich jedoch relativ rasch. In der Folge löst die »Phase psy-
chotherapienaher Beratung (…) die testdiagnostische Phase und die teilweise tie-
fenpsychologischen Beratungsausrichtungen ab (…)« (Engel 2003, 224). Das me-
dizinische Modell wird ab den 1960er Jahren zunehmend aufgeweicht und
letztendlich vom psychosozialen Modell abgelöst (vgl. Sickendiek, Engel & Nest-
mann 2008). Die neue Beratungslandschaft wird von psychotherapeutischen Me-
thoden geflutet (Großmaß 2000; Großmaß 2007). Zwischen den 1950er und
1970er Jahren entstehen vielfältige neue Beratungs- und Therapieansätze (McLeod
2004). Ihren Höhepunkt hat diese Entwicklung in den 1970er Jahren. Beratung
orientiert sich an den Modellen der jeweils vorherrschenden Therapieschulen und
passt sich an (Nestmann 2007; Sickendiek, Engel & Nestmann 2008). Eine Ab-
grenzung zwischen Beratung und Therapie fällt immer schwerer (Großmaß
2007). Dabei wird Beratung »(…) meist schulenübergreifend und pragmatisch-ek-
lektisch gehandhabt« (Engel 2003, 225). Mit den neuen Beratungsmodellen und
sich ausdehnenden Beratungsfeldern wird eine Fülle neuer Einrichtungen eröff-
net, die in der Nachkriegszeit rechtlich als staatliche Pflichtaufgabe legitimiert
werden (Sickendiek, Engel & Nestmann 2008). So »(…) sind die ausgehenden
60er und die 70er Jahre eine Phase intensiven Ausbaus des Beratungsangebots«
(Großmaß 2007, 92; Großmaß 2000; Sickendiek, Engel & Nestmann 2008). Bei-
spielhaft sei auf die Studierendenberatung verwiesen, deren historische Entwick-
lung von Großmaß (2000) gut nachvollziehbar dargelegt wird. Mit den 1980er
Jahren »wird Beratung zu einer selbstverständlichen sozialpolitischen Interven-
tionsform« (Großmaß 1997, 121). Daher gelten die 1970er und 1980er Jahre als
zweite Gründungsphase (Nestmann, Engels & Sickendiek 2013).

Nach dem Zweiten Weltkrieg bleibt das Monopol für Berufsberatung und
Lehrstellenvermittlung beim Staat. Mit dem Grundgesetz wird 1949 Berufslen-
kung jedoch wieder zur Berufswahl. Und mit der Novellierung des Gesetzes
über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung 1957 wird Berufsberatung
in § 44 Abs. 1 AVAVG definiert als »jede Erteilung von Rat und Auskunft in Fra-
gen der Berufswahl«. Nach § 45 AVAVG steht weiterhin das trait-and-factor-Mo-
dell im Fokus, aber ebenso die Informationsvermittlung und Aufklärung. Die be-
stehende Eignungsdiagnostik wird ausgeweitet (Krämer 2001). Mit dem
Arbeitsförderungsgesetz können ab 1969 regulär auch Erwachsene beraten wer-
den, bei denen es nicht mehr um den Erstberufswunsch geht (Haas 2002). Auch
wenn informative Beratung und diagnostisch ermittelte Vermittlung von Lehr-
und Arbeitsstellen im Fokus bleiben, zieht die Psychotherapeutisierungswelle
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nicht spurlos an der Berufsberatung vorbei. Nach Schröder versteht sich
Berufsberatung nicht mehr nur allein als Informations- und Stellenvermittlung,
sondern auch als psychologische Beratung. »Hinzu kam seit den späten 50er Jah-
ren (…) (, dass) Berufsberatung zu einer Art Kurzpsychotherapie uminterpretiert
wurde« (Schröder 2007, 51). Verschiedene Therapieschulen nehmen in den Fol-
gejahren Einfluss auf die Entwicklung der Beratung. »(…) In der Berufs-(Ein-
gangs-)Beratung der Arbeitsämter haben im Laufe der Jahrzehnte klientenzen-
trierte, psychodynamische, entwicklungsbezogene und behavioristisch orientierte
Modelle Eingang in das Methodenrepertoire gefunden« (Thiel 2007, 912).

Eheberatung besteht auch nach dem Zweiten Weltkrieg fort. Neue Institutio-
nen werden gegründet. Die Beratung wird zunehmend in einer Einrichtung »ver-
bunden mit Familien- und Lebensberatung oder Erziehungsberatung« (Struck
2007, 1019) angeboten. Nach Struck handelt es sich um eine psychologische Be-
ratung, in die u. a. auch psychotherapeutische Methoden einfließen (a. a. O.).
Auch Sexualberatung wird wieder angeboten. »Der Kampf der zweiten Frauenbe-
wegung gegen das Abtreibungsverbot führte (…) zur Gründung von Pro Familia
und der Einrichtung von Sexual- und Schwangerschaftsberatungsstellen (…)«
(Großmaß 1997, 121; Großmaß 2000, 65). Pro Familia wird 1952 gegründet und
»(…) versteht sich historisch als Nachfolgerin der Sexualberatungsstellen in der
Weimarer Republik und der Gesellschaft für Sexualreform« (Gröning 2010, 109).
Eine der wichtigsten Neuerungen dieser Beratungsstellen ist das Angebot der
Schwangerschaftskonfliktberatung. Eigentlich ist es ein Grundpfeiler jeder psy-
chosozialen Beratung, dass sie freiwillig in Anspruch genommen wird (Großmaß
1997). Schwangerschaftskonfliktberatung jedoch wird seit 1976 nach §§ 218ff.
Strafgesetzbuch vorgeschrieben, bevor ein Arzt straffrei einen Abbruch vorneh-
men darf. Auch die Schwangerschaftskonfliktberatung ist das Ergebnis der
Frauenbewegung (Großmaß 2000; Koschorke 2007), ein Balanceversuch zwi-
schen dem Recht der Frau auf ein selbstbestimmtes Leben und dem Recht des
Kindes auf Leben. Nach Koschorke handelt es sich um »fachlich-psychologische
Beratung«, die »ein Stück Sozialberatung einschließen« (beide Koschorke 2007,
1113) kann. Die Informationspflicht und der Hinweis auf weiterführende Hilfen
sind dabei rechtlich genau geregelt (a. a. O.).

Erziehungsberatung wird wieder von freien Trägern angeboten (Abel 1998).
Sie orientiert sich ab 1950 am amerikanischen Vorbild der Child-Guidance-Cli-
nics mit klinischem, heilkundlichem Blick auf die Bedürfnisse der Beratenen.
Die Mitarbeiter der Einrichtungen werden in festen Teams aus Sozialarbeitern/
Sozialarbeiterinnen, Ärzten/Ärztinnen und Psychologen/Psychologinnen gebil-
det. Dabei steht Diagnostik weiterhin im Fokus. Die restliche Kapazität reicht
nur teilweise, um auch Beratung und Therapie anzubieten. Oft werden Ratsu-
chende nach der Diagnostik an andere Hilfesysteme weitervermittelt (Hundsalz
2001; Hundsalz 2006; Abel 1998; Geib et al. 1994). Die neuen Ziele sind »1. die
Anpassung von Kindern und Jugendlichen an ihre jeweilige Umwelt (…) und 2.
die Förderung und Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung« (Abel 1998,
39f.). Ab Mitte der 1960er Jahre verschiebt sich die Ausrichtung der Erziehungs-
beratung wie in den anderen Beratungsfeldern. Sie verändert ihr Angebot von ei-
ner eher diagnostischen, feststellenden Orientierung zu einer zunehmend psy-
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chotherapeutischen und beratenden. Das Beratungsgespräch als solches ist nicht
mehr nur informativ, sondern richtet sich am psychotherapeutischen Vorbild
aus. Mehr und mehr Psychologen arbeiten in den Beratungsstellen (vgl. Keupp
1998; Schröder 2007; Abel 1998). Der psychotherapeutische Boom ist in der Er-
ziehungsberatung besonders prägend, sodass der Deutsche Bundestag 1980 dies
sogar als »Gefahr« (Deutscher Bundestag 1980, 180) wahrnimmt, weil andere Hil-
fen hierdurch keine Berücksichtigung mehr fänden.

1.1.5 1990er Jahre bis heute

Die zweite Gründungsphase mit massivem Ausbau an Beratungsstellen ist vorü-
ber, auch wenn weiterhin nach Bedarf neue Beratungsfelder entstehen. Wichtiger
für die weitere Entwicklung der Beratungslandschaft ist das methodische Ver-
ständnis von Beratung. Dies wird u. a. stark geprägt durch das 1999 in Kraft tre-
tende Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Es grenzt heilkundliche Psychothe-
rapie von anderer Therapie ab, wie sie in Beratungsstellen angeboten werde.
»Dies gilt (…) (u. a.) für Maßnahmen, die ausschließlich zur beruflichen Anpas-
sung oder zur Berufsförderung bestimmt sind, für Erziehungsberatung, Sexualbe-
ratung (…)« (§ 1 Abs. 2 Satz 2 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesauschusses
über die Durchführung der Psychotherapie) und jedes andere Beratungsangebot
außerhalb der Heilkunde. Auch sind die in den letzten Jahrzehnten in Beratungs-
stellen erprobten Therapierichtungen mittlerweile gut etabliert. Daher sind Bera-
tungsstellen »(…) nicht mehr das Experimentierfeld für psychotherapeutische In-
novationen« (Großmaß 2000, 27f., Hervorhebungen im Original). In Folge
dessen wird die sehr therapienahe Sichtweise auf Beratung relativiert, obwohl die
Abgrenzung von Beratung und Therapie bis heute schwerfällt (Großmaß 2000;
Engel 2003; Schröder 2007). Neben einem »nur« psychotherapeutischen Modell
oder einem »nur« informativen plädieren Nestmann und Engel 2002 für ein inte-
gratives Modell, das offen ist für verschiedenste Konzepte der Beratung. 2013
sprechen sie schon von einer mittlerweile etablierten »poly-eklektischen Praxis«
(Nestmann, Engel & Sickendiek 2013, 1328, Hervorhebungen im Original), die
sich herausgebildet habe, und von »vier Grundpfeilern (,) der Information und
des Wissenstransfers, der Prävention und Vorsorge, der Bewältigungshilfe und
Rehabilitationsunterstützung wie der Entwicklungsförderung und Ressour-
censtärkung« (a. a. O., 1338), die heutige Beratungsarbeit ausmachen.

Das Berufsberatungsmonopol des Staates wird seit 1979 nach und nach für
einzelne Personengruppen aufgeweicht und 1998 durch das Sozialgesetzbuch
(SGB) Drittes Buch (III) zur Arbeitsförderung komplett aufgehoben (Haas 2002).
»Es hat sich deshalb so lange halten können, weil der Gesetzgeber die schutzbe-
dürftigen Belange vor allem der jugendlichen Berufswähler sichern wollte (…)«
(Thiel 2007, 908f.). Im neuen Gesetz wird Berufsberatung traditionell formuliert
als »Erteilung von Auskunft und Rat« (§ 30 S.1 SGB III), was nach Thiel »anti-
quiert« (Thiel 2007, 909) sei. Die Beratungskonzeption der Bundesagentur für
Arbeit vermittelt, wenn auch Information im Fokus steht, einen psychosozialen
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